
 

 

1 
 

 
 
 

An die 74. ordentliche Jahreshauptversammlung  

des Kärntner Tischtennisverbandes am 19.6.2026 

 

Antrag auf Änderung der Auf- und Abstiegsregelung  

zwischen Kärntner Liga und Oberliga 

 

I. Antrag 

Die Jahreshauptversammlung möge beschließen, die Bestimmungen über Auf- und Abstieg zwischen 

Kärntner Liga und Oberliga wie folgt neu festzulegen: 

Zwischen Kärntner Liga und Oberliga steigt grundsätzlich jeweils eine Mannschaft auf bzw. ab. 

Die Sollstärke der Kärntner Liga beträgt 12 Mannschaften. 

Erklärt eine Mannschaft der Kärntner Liga den freiwilligen Abstieg in die Oberliga, gilt sie als 

Absteiger. Der Abstieg einer weiteren Mannschaft aus der Kärntner Liga entfällt. Verzichtet eine 

oder mehrere Mannschaften der Kärntner Liga auf die Teilnahme an der folgenden Meister-

schaft oder scheiden aus anderen Gründen aus, entfällt der Abstieg der letztplatzierten Mann-

schaft der Kärntner Liga. Weitere zur Erreichung der Sollstärke erforderliche Plätze sind durch 

die bestplatzierten aufstiegsberechtigten Mannschaften der Oberliga entsprechend ihrer Plat-

zierung aufzufüllen. 

Verzichtet eine aufstiegsberechtigte Mannschaft der Oberliga auf den Aufstieg, geht das Auf-

stiegsrecht auf die nächstplatzierte aufstiegsberechtigte Mannschaft über. Stehen nicht genü-

gend aufstiegsberechtigte Mannschaften zur Verfügung, wird die Kärntner Liga bis zur Wieder-

herstellung der Sollstärke mit entsprechend verringerter Mannschaftsanzahl durchgeführt. 

Diese Bestimmung tritt mit der Spielsaison 2026/27 in Kraft. 
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II. Begründung 

Die Regelung schafft klare und verbindliche Auf- und Abstiegsbestimmungen sowie Planungssicherheit 

für die Vereine. Dadurch entfallen jährliche Entscheidungen über die Anzahl der Auf- und Absteiger. 

 

 

Maria Saal, am 8.6.2026  Michael Walzl 

 


